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Die bereits traditionelle alljährliche Veranstaltung des INGRES zu immaterialgüterrechtsspezifischen 
Themen des Prozessrechts fand dieses Mal im neuen Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts in St. 
Gallen statt und erfreute sich wiederum ausgesprochen regen Zulaufs. Nebst dem INGRES fungierten 
der Schweizer Verband der Richter in Handelssachen (SVRH) und das Schweizer Forum für Kommu-
nikationsrecht (SF•FS) als Veranstalter, wobei sich Dr. MICHAEL RITSCHER für die Konzeption und 
Leitung und Dr. CHRISTOPH GASSER für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich zeichne-
ten. RITSCHER würdigte in seiner Begrüssung den Umstand, dass vielleicht zum ersten Mal die für 
das Immaterialgüterrecht in der Schweiz wichtigsten Gerichte vertreten und alle Referenten Berufs-
richter sind. Die Richter des gastgebenden Bundesverwaltungsgerichts eröffneten die Vortragsreihe. 

I. Bundesverwaltungsgericht 

1. Besonderheiten des markenrechtlichen Beschwerdeverfahrens 

Dr. DAVID ASCHMANN, Richter der II. Abteilung des BVGer, stellte die markenrechtlichen Besonder-
heiten des Verwaltungsverfahrens vor, insbesondere diejenigen des Beschwerdeverfahrens am 
BVGer. 

Eine Besonderheit besteht aus verwaltungsrechtlicher Sicht im Markeneintragungsbeschwerdeverfah-
ren bezüglich des Streitgegenstands. Indem das BVGer wie ein Zivilgericht davon ausgeht, dass die 
angefochtene Verfügung nicht mehr strittig ist, soweit die Eintragung gutgeheissen wurde, weicht es 
vom in Art. 62 Abs. 2 VwVG vorgesehenen Grundsatz der reformatio in peius vel melius ab. Anders 
als teilweise in zivilrechtlichen Rechtsmittelverfahren wird jedoch der Streitgegenstand im Beschwer-
deverfahren durch das Rügeprinzip eingeschränkt. Das BVGer prüft die Verkehrsdurchsetzung und 
eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nur auf Antrag, während die Ver-
kehrsdurchsetzung im Zivilprozess als Einwand von Amtes wegen zu berücksichtigen ist. 

ASCHMANN wies zuletzt auf die unscharf verlaufende Trennlinie von Tat- und Rechtsfragen bei der 
Beurteilung sprachlicher Fragen hin. Anders als dies im Zivilprozess theoretisch der Fall ist, wird das 
massgebliche Sprachverständnis im Verwaltungsverfahren in der Regel nicht durch formelle Beweis-
würdigung festgestellt, sondern dem Urteil schweigend oder durch Literaturzitate zugrunde gelegt. 

                                            
*
  MLaw, Zürich. 
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2. Prozessmaximen im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren 

MARC STEINER, Richter der II. Abteilung des BVGer, knüpfte mit seinem Vortrag methodisch und 
thematisch an das vorangegangene Referat an, indem er unter Vergleich mit dem Zivilprozessrecht 
die Prozessmaximen in markenrechtlichen Verwaltungsverfahren, insbesondere im Beschwerdever-
fahren, behandelte. 

Das Beschwerdeverfahren betreffend Markeneintragungen wird grundsätzlich vom Untersuchungs-
grundsatz beherrscht und hat damit vorwiegend verwaltungsrechtlichen Kolorit. Dennoch sind die 
Parteien im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht nach Art. 13 Abs. 1 VwVG verpflichtet, an der Feststel-
lung des Sachverhalts mitzuwirken. Die Parteien können durch das BVGer mittels einer Instruktions-
verfügung explizit zur Mitwirkung aufgefordert werden, wie dies bspw. im Markeneintragungsbe-
schwerdeverfahren B-7426/2006, «The Royal Bank of Scotland» von der Beschwerdeführerin verlangt 
wurde. 

Besonders interessant erwies sich das Thema des Referats in Bezug auf die geografischen Her-
kunftsangaben, indem sich quasi die Frage stellt, ob – was die Handhabung der Prozessmaximen 
betrifft – ein Unterschied besteht zwischen der Frage, ob der fragliche Ort überhaupt als Herkunftsan-
gabe erkannt wird, und der Frage, ob tatsächlich eine geografische Herkunft erwartet wird (insbeson-
dere Yukon-Ausnahmen). 

STEINER erinnerte auch an die besondere Bedeutung der Mitwirkungspflicht bei der Frage der Ver-
kehrsdurchsetzung, für die der Hinterleger die materielle Beweislast trägt. Bezüglich der Prozessma-
ximen ergibt sich in diesem Zusammenhang ein Kohärenzargument: Wenn das Gericht davon aus-
geht, dass es auch vom Beschwerdeführer nicht vorgebrachte Beweise berücksichtigen kann, bedeu-
tet das in diesem Zusammenhang eine Festlegung dahingehend, dass die Untersuchungsmaxime gilt. 
Gemäss STEINER weist das Beschwerdeverfahren in Widerspruchssachen aufgrund der Mitwir-
kungspflicht eine Nähe zum Zivilrecht auf. Die Mitwirkungspflicht reicht im Widerspruchsverfahren 
derart weit, dass gemäss einer von STEINER vorgetragenen Lehrmeinung von Dr. DAVID RÜETSCHI 
faktisch die Verhandlungsmaxime zur Anwendung gelangt. Die Glaubhaftmachung des rechtserhal-
tenden Gebrauchs untersteht nach der ständigen Rechtsprechung gar formell der Verhandlungsma-
xime. 

3. Beschwerdelegitimation Dritter im Markeneintragungsbeschwerdeverfahren 

Dr. VERA MARANTELLI, Richterin der II. Abteilung der BVGer, hinterfragte in ihrem Vortrag die Be-
schwerdelegitimation Dritter nach Art. 48 Abs. 1 VwVG im Markeneintragungsbeschwerdeverfahren. 
Ausgangspunkt ihrer Überlegungen bildete ein obiter dictum des BVGer im Entscheid B-7506/2006, 
sic! 2007, 736 ff. E. 8, «Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.)» aus dem Jahr 2007. Darin hatte 
das BVGer festgehalten, dass die Widersprechende, welche bezüglich einer als schwach kennzei-
chenkräftig beurteilten Marke Verwechslungsgefahr geltend gemacht hatte, das Vorliegen absoluter 
Ausschlussgründe unter den Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG im Beschwerdeverfahren 
hätte geltend machen können. Das BGer hatte demgegenüber im früheren BGE 62 I 165 ff. E. 2, 
«Swiss-Mint» unter dem alten MSchG entschieden, dass absolute Eintragungshindernisse durch Drit-
te mittels Löschungsklage geltend zu machen sind. 

MARANTELLI begann mit der Frage, weshalb der Gesetzgeber, falls er an die Beschwerdelegitimati-
on Dritter gedacht hat, das Widerspruchsverfahren als besonderes Verfahren spezialgesetzlich im 
MSchG verankerte, wo doch nach VwVG ohnehin eine Beschwerdelegitimation besteht und in der 
Botschaft zum MSchG von 1991 von der Verbesserung des Rechtsschutzes im Verwaltungsverfahren 
keine Rede ist. Daran anschliessend regte MARANTELLI die Veranstaltungsteilnehmer an, sich zu 
überlegen, ob eine nationale oder internationale Registrierung durch das IGE überhaupt eine Verfü-
gung i.S.v. Art. 5 VwVG darstellt und ob es sich bei ihr um eine resolutiv-bedingte Verfügung handeln 
könnte, weil über ihr immer noch das Damoklesschwert des Zivilurteils schwebt. Falls es sich um kei-
ne Verfügung handeln sollte und auch keine Verfügung über einen Realakt nach Art. 25a VwVG ver-
langt werden könnte, wäre der Frage nachzugehen, ob die bestehende Möglichkeit der Führung eines 
Zivilprozesses der Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV genügt.  
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Falls eine Verfügung – und damit ein Beschwerdeobjekt – vorliegt, müsste nach MARANTELLI die 
Frage aufgeworfen werden, ob auf die formelle Beschwer, d.h. die Teilnahme am Verfahren des be-
schwerdeführenden Dritten vor der Vorinstanz, verzichtet werden kann. Weiter ist danach zu fragen, 
ob der Beschwerdeführer durch das mögliche Vorliegen absoluter Ausschlussgründe alleine bereits 
materiell beschwert ist oder ob ein besonderes eigenes Interesse vorliegen muss, respektive ob ein 
solches Interesse des Beschwerdeführers auch in einem sog. virtuellen Interesse bestehen könnte, 
falls er seine Marke erst zukünftig zu benutzen gedenkt, oder ob dieses besondere Interesse verneint 
werden muss, weil der Zivilrechtsweg offensteht. MARANTELLI schloss mit der Frage, ob nicht all 
diese Überlegungen der Grund gewesen sein könnten, weshalb der Gesetzgeber das Widerspruchs-
verfahren spezialgesetzlich verankerte. 

In der kurzen Diskussion im Anschluss an die erste Vortragsrunde wurde daran erinnert, dass das 
BVGer nicht nur in markenrechtlichen Angelegenheiten Beschwerdeinstanz ist, sondern auch in Be-
zug auf Verfügungen des IGE in Verfahren betreffend schweizerische Patente und ergänzende 
Schutzzertifikate. 

II. Bundespatentgericht 

Am Nachmittag gab Dr. DIETER BRÄNDLE, Präsident des BPatGer, einen Überblick über das ordent-
liche und summarische Verfahren am BPatGer und äusserte sich zu den Anforderungen an die 
Rechtsbegehren. 

Eingehend behandelte er das Fachrichtervotum, das kein Beweismittel darstellt und sowohl Sachver-
halts- wie auch Rechtsfragen behandeln kann. Ein Gutachten wird anstatt des Fachrichtervotums nur 
selten eingeholt, nämlich dann, wenn das erforderliche Fachwissen und allfällig erforderliche techni-
sche Voraussetzungen am Gericht nicht gegeben sind. Das Fachrichtervotum wird vom Präsidenten 
nach Abschluss des Schriftenwechsels im Hinblick auf die Hauptverhandlung und Urteilsberatung in 
Auftrag gegeben und binnen etwa 4 Wochen erstellt, wonach es den Parteien zugestellt wird. Die 
Parteien können schriftlich oder allenfalls auch mündlich an der Hauptverhandlung zum Fachrichtervo-
tum Stellung nehmen. Für den Fall, dass sich das Gericht nach Würdigung der Stellungnahmen der 
Parteien dem Fachrichtervotum anschliesst und ein entsprechendes Urteil fällt, können die Parteien 
einzig durch Ergreifen eines Rechtsmittels gegen das Urteil dagegen vorgehen.  

BRÄNDLE erklärte, dass vorsorgliche Massnahmen vom BPatGer für gewöhnlich von einer Dreierbe-
setzung beurteilt werden, da das Verständnis eines technischen Sachverhalts für den Entscheid fast 
immer von besonderer Bedeutung i.S.v. Art. 23 Abs. 3 PatGG ist. Die Bestellung der Dreierkammer 
dauert einige Tage, und damit bleibt regelmässig genug Zeit, um den Gesuchsgegner anzuhören. 
Somit kommt eine superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen durch das BPatGer nur 
in Ausnahmefällen in Betracht, etwa bei einer Beschlagnahme oder Beschreibung, für deren Erfolg 
das Überraschungsmoment entscheidend sein kann. 

BRÄNDLE betonte, dass im Rechtsbegehren dargestellt werden muss, wie jedes einzelne Merkmal 
des Patentanspruchs in der angegriffenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt wird. Wie 
das BGer in BGE 131 III 70 E. 3.3, «Sammelhefter V» festgehalten hat, genügt es nicht, die Patentan-
sprüche bloss umzuformulieren. 

Schliesslich äusserte sich BRÄNDLE zu Cross Border Injunctions. Nachdem der EuGH mit Urteil C-
539/03, «Roche Nederland u.a.» entschieden hatte, dass der eine gemeinsame Zuständigkeit für pas-
sive Streitgenossen vorsehende Art. 6 Abs. 1 EuGVVO bzw. LuGÜ in Patentsachen nicht anwendbar 
ist und mit Urteil C-4/03, «GAT», dass über die Patentnichtigkeit ausschliesslich das Gericht des Ein-
tragungslands entscheiden darf, sah man in der Schweiz gemäss BRÄNDLE keine Möglichkeit mehr, 
wie das BPatGer einmal über Cross Border Injunctions entschieden werden könnte. Da der EuGH 
jedoch dieses Jahr mit Urteil C-616/10, «Solvay» festhielt, dass Art. 6 Abs. 1 EuGVVO bzw. LuGÜ zur 
Anwendung kommen kann, wenn Verletzern aus verschiedenen Ländern im selben Land eine Patent-
verletzung vorgeworfen wird und bei vorsorglichen Massnahmeverfahren die vorfrageweise Beurtei-
lung der Nichtigkeit auch für ausländische Patente und ausländische Teile eines Europäischen Pa-
tents zulässig ist, sind Cross Border Injunctions in der Schweiz nunmehr eingeschränkt möglich. 

Dr. TOBIAS BREMI, zweiter hauptamtlicher Richter am BPatGer, informierte über die geplanten Neu-
erungen der Reglemente und Richtlinien betreffend das BPatGer. Die bisherige bundespatentgericht-
liche Praxis, wonach Endentscheide bei ihrer Veröffentlichung von Amtes wegen anonymisiert werden 
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können, soll durch eine entsprechende Änderung von Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer eine explizite Rechts-
grundlage erhalten. Weiter soll neu in Art. 1 Abs. 2 KR-PatGer klargestellt werden, dass in der Ge-
richtsgebühr i.S.d. KR-PatGer die Auslagen mitenthalten sind, mit Ausnahme solcher für Übersetzun-
gen sowie Entschädigungen für Sachverständige und Zeugen. Schliesslich sollen die Richtlinien zum 
Verfahren vor dem BPatGer dahingehend angepasst werden, dass es nach Art. 8a künftig aus-
nahmsweise möglich sein wird, dass ein Richter seine vom Mehrheitsentscheid abweichende Mei-
nung, eine sog. dissenting opinion, zum Ausdruck bringt, die dann dem Entscheid als Anhang beige-
fügt wird und überdies auch publiziert werden kann. 

Weiter äusserte sich BREMI zu den Ansichten und Erfahrungen des BPatGer betreffend die Institute 
der genauen Beschreibung gemäss Art. 77 PatG und der vorsorglichen Beweisführung nach Art. 158 
ZPO. Die genaue Beschreibung dient sowohl der Beweissicherung als auch der Beweisbeschaffung. 
Gemäss BGE 138 III 76, «Schlammzuführung» handelt es sich beim Anspruch auf genaue Beschrei-
bung um einen gesetzlichen Anspruch nach Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO. Für eine Beschreibung ist aber 
gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG – im Gegensatz zur vorsorglichen Beweisführung – in jedem Fall eine 
Anspruchsverletzung glaubhaft zu machen. Nach der Praxis des BPatGer muss nicht alles glaubhaft 
gemacht sein, aber es darf auch nicht einfach nichts glaubhaft sein oder alles pauschal behauptet 
sein. 

Die erste Beschreibung ordnete das BPatGer im Verfahren S_2012_007 an, anhand dessen BREMI 
weitere Fragen der Beschreibung erläuterte. So kann der Gesuchsteller aufgrund von Geheimhal-
tungsinteressen des Gesuchsgegners von der Teilnahme an der Vornahme der Beschreibung ausge-
schlossen und ihm bloss ein teilweise geschwärztes Protokoll zugestellt werden. Bei der Erstellung 
der Beschreibung ist trotz geltender Verhandlungsmaxime ein massvolles Mitdenken des Gerichts 
zulässig, damit die für den Beweis der Patentverletzung entscheidenden Parameter erfasst werden 
können. BREMI veranschaulichte dies anhand des Beispiels des in ein Heizbad getauchten Pulvers, 
das gemäss Patentanspruch zu einem gewissen Verfahrensstadium flüssig ist. Ohne ein Mitdenken 
seitens des Gerichts hätte eine reine Beschreibung ergeben, dass das Pulver bei der Entnahme aus 
dem Heizbad nicht flüssig war, was aber den Umstand vernachlässigt hätte, dass die Temperatur des 
Pulvers sich nachträglich noch erhöhen kann, abhängig davon, wie schnell das Pulver erhitzt wurde. 

Zum Schluss seiner Präsentation stellte BREMI den Fall S2012_006 vor, bei dem das BPatGer über 
ein ex parte-Gesuch um vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO zu entscheiden hatte. Die 
Gesuchstellerin hatte mit ihrem Gesuch von der Gesuchsgegnerin verschiedene Informationen betref-
fend Filmtabletten verlangt. Eines der drei Patente, auf das sich die Gesuchstellerin stützte, war von 
der Einspruchsabteilung des EPA vollumfänglich widerrufen worden, wogegen die Gesuchstellerin 
Beschwerde erhoben hatte. Da ein Unterlassungsanspruch ein gültiges Patent voraussetzt, sich die 
Gesuchstellerin aber mit keinem Wort zum Einspruchsentscheid oder der Beschwerde äusserte, er-
achtete das BPatGer das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs nicht als glaubhaft gemacht und 
wies das entsprechende Rechtsbegehren ab. Auch die auf die zwei anderen Patente gestützten 
Rechtsbegehren wies das BPatGer ab, da bezüglich des einen Patents nur durch den Produktnamen 
der Filmtabletten auf die Erfüllung der Merkmale des Oberbegriffs geschlossen werden konnte, aber 
keine Ausführungen zu den Merkmalen des kennzeichnenden Teils gemacht wurden, und bezüglich 
des anderen Patents, das ein Verfahren beanspruchte, kein Wort über die Erfüllung der Verfahrens-
merkmale verloren worden war. Als Fazit wiederholte BREMI, dass für die vorsorgliche Beweisführung 
gemäss Art. 158 ZPO nicht alles glaubhaft gemacht sein muss, jedoch die Mehrzahl der Anspruchs-
merkmale glaubhaft reproduziert sein sollte. 

In der Diskussion im Anschluss an die Vorträge von BRÄNDLE und BREMI wurde BRÄNDLE u.a. 
gefragt, ob Fälle denkbar sind, in denen die Umschreibung der angegriffenen Ausführungsform in den 
Rechtsbegehren eins zu eins mit dem geltend gemachten Anspruch bzw. dessen Merkmalsgliederung 
übereinstimmt, was dieser unter der Voraussetzung bejahte, dass ein Vollstreckungsrichter ein ent-
sprechendes Urteilsdispositiv ohne weiteres Nachdenken vollstrecken kann.  

III. Bundesgericht 

DR. KATHRIN KLETT, Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung des BGer, rief in ihrem Vortrag 
allgemeine Grundsätze der Rechtsmittelverfahren vor dem BGer in Erinnerung. KLETT erinnerte 
bspw. daran, dass gemäss Art. 98 BGG mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche 
Massnahmen nur Grundrechtsverletzungen gerügt werden können. Massnahmeentscheide sind in der 
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Regel Zwischenentscheide i.S.v. Art. 93 BGG, die nur unter der Voraussetzung angefochten werden 
können, dass sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können. In diesem Fall liegt 
erst recht ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO vor. 

Der nicht wieder gutzumachende Nachteil muss rechtlicher Natur sein, womit die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung zur staatsrechtlichen Beschwerde nach OG fortgeführt wird. Entgegen der früheren 
Praxis kann allerdings ein nicht wieder gutzumachender Nachteil nicht allein im formellen Umstand 
begründet sein, dass ansonsten die Verfassungsmässigkeit eines Entscheids nie überprüft werden 
könnte. Dies wurde vom BGer in BGE 137 III 324 E. 1.1, «Nespresso» festgestellt, als sich die Be-
schwerdeführerinnen auf diese Praxis beriefen und daneben bloss in allgemeiner Weise behauptet 
hatten, es bestehe Marktverwirrungsgefahr und ein Schadensnachweis gestalte sich schwierig. 
KLETT erinnerte in ihrem Vortrag eindringlich daran, dass das Vorliegen eines nicht wieder gutzuma-
chenden Nachteils hinreichend begründet werden muss, da ansonsten auf die Beschwerde nicht ein-
getreten wird. 

Eine strenge Rügepflicht gilt gemäss KLETT insbesondere bei Grundrechtsverletzungen, die bspw. 
betreffend die Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung geltend gemacht werden können. 
KLETT verriet dem Publikum, dass jedoch gerade bei der Geltendmachung einer willkürlichen Be-
weiswürdigung mehrseitige Ausführungen in der Beschwerdebegründung ein Indiz dafür sind, dass 
von einer ins Auge springenden Falschwürdigung keine Rede sein kann. Allgemein riet KLETT den 
anwesenden Anwältinnen und Anwälten, sich in der Beschwerdebegründung strikt auf die Auseinan-
dersetzung mit dem angefochtenen Entscheid zu beschränken und darauf zu verzichten, den ganzen 
Streitfall nochmals aufzurollen. Konkret ist aufzuzeigen, dass und wie der Entscheid der Vorinstanz 
Rechtsnormen verletzt. 

Im Anschluss an den Vortrag von KLETT entwickelte sich eine Diskussion bezüglich der Praxis des 
BGer zu Beschwerden gegen Massnahmeentscheide. Auf Frage von Dr. WERNER STIEGER, ob 
betreffend die beschränkte Prüfungsbefugnis des BGer Gesetzesänderungsbedarf bestehe, sagte 
KLETT, dass sie bereits unter geltendem Recht versuche, sich soviel zum Massnahmeentscheid zu 
äussern wie gesetzlich nur zulässig.  

Dr. CHRISTIAN HILTI äusserte seinen Eindruck, dass das BGer durch seine aktuelle Praxis zum nicht 
wieder gutzumachenden Nachteil versuche, Beschwerden gegen Massnahmeentscheide auf ein Mi-
nimum zu beschränken und stellte Bundesrichterin KLETT die Frage, wie nach ihrer Auffassung der 
nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil als materielle Voraussetzung des vorsorglichen Rechts-
schutzes einerseits und der nicht wieder gutzumachende Nachteil («rechtlicher Natur») gemäss      
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG andererseits zu unterscheiden seien. KLETT erklärte, dass Art. 261 Abs. 1 lit. 
b ZPO und Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG unterschiedliche Bezugspunkte aufwiesen. Während der nicht 
leicht wieder gutzumachende Nachteil an der Verletzung anknüpfe, beziehe sich der nicht wieder gut-
zumachende Nachteil auf den Zwischenentscheid und sei rechtlicher Natur. Allerdings könnten im 
Fall, wo der Beschwerdeführerin durch den für sie negativen Zwischenentscheid wie im Fall der Ver-
letzung Marktanteile verloren gehen, die Nachteilsbegriffe wahrscheinlich nicht mehr differenziert wer-
den. Dr. MATHIS BERGER bemerkte, dass der drohende Verlust von Marktanteilen ein tatsächlicher 
Nachteil sei, jedoch in BGer 4A_36/2012, «Nespresso II» als rechtlicher nicht wieder gutzumachender 
Nachteil akzeptiert worden sei. KLETT erklärte, dass der nicht wieder gutzumachende Nachteil in 
«Nespresso II» bejaht wurde, weil verlorene Marktanteile auch durch eine auf Schadenersatz lautende 
Endentscheidung nicht wieder gutzumachen gewesen wären. 

IV. Einigungsverhandlung 

1. Bundespatentgericht 

In der letzten Vortragsreihe gaben BRÄNDLE und die Richter der vier schweizerischen Handelsge-
richte, Dr. ALEXANDER BRUNNER, ROLF BRUNNER, GEORGES GREINER und Dr. ARMIN 
KNECHT, Einblicke in den Ablauf und die Gestaltung der Einigungsverhandlung an ihren Gerichten. 
Die Richter hatten im Vorfeld zur Veranstaltung gemeinsam eine Synopsis zur Vergleichsverhandlung 
an den Handelsgerichten und am BPatGer erstellt, die den Veranstaltungsunterlagen zuhanden des 
Publikums beigelegt worden war und diesem Bericht nachfolgend abgedruckt ist. 

BRÄNDLE präsentierte Art. 8 der Richtlinien zum Verfahren vor dem BPatGer, der vorsieht, dass eine 
Instruktionsverhandlung nach dem ersten Schriftenwechsel bzw. im Widerklagefall nach Eingang der 
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Replik und Widerklageantwort stattfindet. An der Instruktionsverhandlung nehmen eine Gerichtsdele-
gation und die Parteien mit ihren Patentanwälten und Parteivertretern teil. Wie in den Verfahrensricht-
linien vorgesehen, erfolgt anlässlich der Instruktionsverhandlung nach einem formellen Teil, u.a. be-
treffend die Erörterung des Streitgegenstands, in einem informellen Teil die vorläufige Beurteilung der 
Streitsache seitens der Gerichtsdelegation, namentlich eine fachtechnische Beurteilung. Ebenfalls im 
informellen Teil lässt die Gerichtsdelegation die Parteien anschliessend zur vorläufigen Beurteilung 
Stellung nehmen und erarbeitet einen Vergleichsvorschlag, der dann zeitlich unbegrenzt diskutiert 
wird, bis über die Sache oder das weitere Vorgehen gegebenenfalls ein Vergleich erzielt werden kann. 
BRÄNDLE betonte, dass es für den Erfolg der Vergleichsverhandlung entscheidend ist, dass sich die 
Parteien frei äussern können. Dementsprechend wird der informelle Teil nicht protokolliert und es 
dürfen sich weder die Parteien noch das Gericht später auf das berufen, was darin vorgebracht wurde. 

Der frühe Einigungsversuch ist für BRÄNDLE deshalb sinnvoll, weil aus Sicht der Parteien bereits 
durch die qualifizierte Beurteilung des Fachrichters anlässlich der Instruktionsverhandlung «die Luft 
draussen» [sic] und der Prozess vermutlich gelaufen ist. 
 

2. Handelsgericht Zürich 

Die Praxis des BPatGer entspricht der zürcherischen Philosophie, Vergleichsverhandlungen so rasch 
als möglich durchzuführen, wie A. BRUNNER, Oberrichter am HGer Zürich, zu Beginn seiner Präsen-
tation feststellte. A. BRUNNER wies darauf hin, dass zwischen dem Ablauf einer Instruktionsverhand-
lung am HGer Zürich und dem Ablauf und einer Wirtschaftsmediation nach dem CEDR-Modell weit-
gehende Parallelen bestehen und stellte die einzelnen Schritte beider Verfahren einander tabellarisch 
gegenüber. 

Vor der eigentlichen Instruktionsverhandlung am HGer Zürich studiert jeder Richter der Gerichtsdele-
gation einzeln die Akten, woraufhin eine interne Vorbesprechung stattfindet. Bestehen innerhalb der 
Gerichtsdelegation zum Fall unterschiedliche Ansichten, wird dies den Parteien anlässlich der Instruk-
tionsverhandlung mitgeteilt. 

Im ersten Teil der Instruktionsverhandlung werden die Parteien begrüsst und zum Beweisthema be-
fragt. Der zweite Teil der Instruktionsverhandlung beginnt mit einem Referat des Instruktionsrichters, 
das seinem Aufbau und Inhalt nach einem Urteilsentwurf entspricht. Im Anschluss an das Referat 
kommt es zur Einigungsverhandlung, wo zuerst rechtliche, dann wirtschaftliche und bei Nichterzielung 
eines Vergleichs auch psychologische Aspekte besprochen werden. Damit ein freies Gespräch mög-
lich ist, werden in letzterer Phase mit den Parteien auch getrennte Diskussionen geführt. Steht das 
Ergebnis der Einigungsverhandlung fest, wird die Instruktionsverhandlung formell abgeschlossen. Für 
A. BRUNNER hat der Vergleich den Vorteil, dass er Graustufen zulässt, während sich ein Entscheid 
meist schwarz-weiss präsentiert. 

3. Handelsgericht St. Gallen 

Gemäss R. BRUNNER, dem Präsidenten des HGer St. Gallen, weist der Ablauf einer Instruktionsver-
handlung am HGer St. Gallen einige Besonderheiten auf. So bestimmt sich der Zeitpunkt der Instruk-
tionsverhandlung einzelfallbezogen und kann auch nach dem zweiten Schriftenwechsel liegen. Eine 
Instruktionsverhandlung findet nur dann statt, wenn die Parteien auf Anfrage des Gerichts Interesse 
an einer solchen bekunden. Das HGer St. Gallen weist dem provisorischen Charakter des Fachrich-
tervotums zudem stärkere Bedeutung zu als das BPatGer. 

Die Instruktionsverhandlung findet im Büro des Präsidenten statt. Nach einer Einleitungsphase fasst 
der Präsident den Sachverhalt und die Parteistandpunkte zusammen und gibt den Parteien u.a. Gele-
genheit zur (gegenseitigen) Stellung von Fragen, wobei keine Plädoyers geduldet werden. Anschlies-
send hält einer der Richter ein Referat, das Grundlage für den mündlichen Vergleichsvorschlag des 
Präsidenten bildet. Die Parteien können den Vorschlag im Gang besprechen, bevor die eigentliche 
Verhandlungsphase beginnt. Führt diese zum Vergleich, ergeht ein förmlicher Abschreibungsbe-
schluss, wobei der Vergleich in die Erwägungen kopiert wird und das Dispositiv schlank bleibt. 

R. BRUNNER legte offen, dass für ihn bezüglich des Novenrechts Unsicherheiten bestehen. Gemäss 
Art. 229 Abs. 2 ZPO können Noven im zweiten Schriftenwechsel noch uneingeschränkt vorgebracht 
werden, und – wenn kein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt wurde – auch noch an der Hauptver-
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handlung, womit unklar ist, was gilt, wenn der Kläger auf die Replik verzichtet. Ein Argument gegen 
die Ansicht der wohl herrschenden Lehre, dass die Duplik entfällt, bildet etwa der Umstand, dass eine 
entsprechend lautende Regelung des Entwurfs der ZPO keinen Eingang in den Gesetzestext fand. 
Der Wortlaut der allgemeinen Säumnisregel von Art. 147 Abs. 2 ZPO, wonach «das Verfahren [...] 
ohne die versäumte Handlung weitergeführt» wird, spricht nicht unbedingt dafür, dass der Beklagte 
keine Eingabe mehr machen darf, nur weil der Kläger auf seine Eingabe verzichtet hat. 

R. BRUNNER warf die Frage auf, welche Folgen das Entfallen der Duplik auf das Novenrecht an der 
Hauptverhandlung hat. Fraglich ist, ob tatsächlich von einem stattgefundenen zweiten Schriftenwech-
sel ausgegangen werden kann, wenn keine einzige Eingabe erfolgt ist. Unklar ist auch, ob der Kläger 
durch Nichteinreichen einer Replik der Gegenpartei den Anspruch auf eine zweite Eingabe entziehen 
kann, gleichsam nur der Kläger einen unbedingten Anspruch auf eine «zweite Chance» hat. Die Be-
antwortung dieser Fragen ist in Bezug auf die Instruktionsverhandlung dann bedeutsam, wenn diese 
nach dem ersten Schriftenwechsel stattfindet. So kann sich der Richter in der Instruktionsverhandlung 
freier äussern, wenn er weiss, dass beide Parteien noch einen unbedingten Anspruch auf eine «zwei-
te Chance» haben. 

Da die aufgeworfenen Fragen letztinstanzlich noch nicht beantwortet wurden, hat der Handelsge-
richtspräsident im Fall, in dem der Kläger nach der Instruktionsverhandlung auf die Replik verzichtet 
hat, den Beklagten trotzdem eingeladen, eine Duplik einzureichen. Damit dürfte bis auf Weiteres si-
chergestellt sein, dass an der Hauptverhandlung keine Noven mehr zulässig sind, da ein zweiter 
Schriftenwechsel tatsächlich durchgeführt wurde. Ob die Duplik später zur Urteilsfindung beigezogen 
werden kann, obliegt nicht mehr der Beurteilung der Verfahrensleitung, sondern derjenigen des 
Spruchkörpers. 

4. Handelsgericht Bern 

Am HGer Bern finden Vergleichsverhandlungen statt, sobald das Gericht den Sachverhalt als eini-
germassen erstellt erachtet. Dies kann gemäss GREINER, dem Präsidenten des HGer Bern, nach 
dem ersten oder dem zweiten Schriftenwechsel der Fall sein oder auch erst in der Hauptverhandlung. 
Innerhalb der Hauptverhandlung erachtet GREINER den Moment, wenn die Beweisverfügung abge-
geben wurde, als günstigen Zeitpunkt für Vergleichsverhandlungen, da sich dann sowohl Gericht als 
auch Parteien bereits zum Fall positioniert haben. 

Bei Vergleichsverhandlungen am HGer Bern ist stets der integrale Spruchkörper anwesend, der aus 
dem Präsidenten und zwei Handelsrichtern besteht. Zu Beginn äussert das Gericht unpräjudiziell ei-
nen Vergleichsvorschlag, wobei ein Referat für die Rechtsfragen und die Äusserungen der Handels-
richter anlässlich der internen Vorbesprechungen die Grundlagen dieses Vorschlags bilden. Die an-
schliessende Bereinigungsphase folgt keinem vorgegebenen Schema. 

GREINER ortete potentiellen Bedarf nach einer Änderung von Art. 45 Abs. 2 GSOG Kt. Bern, der eine 
Dreierbesetzung des Gerichts in Massnahmeverfahren ausschliesst, womit die ausreichend schnelle 
Bereitstellung des zur Führung einer Vergleichsverhandlung notwendigen Fachwissens erschwert 
wird. Er begrüsste es hingegen, wenn die Vergleichsverhandlung durch den nationalen Gesetzgeber 
auch in Zukunft nicht vereinheitlicht wird. 

5. Handelsgericht Aargau 

Auch KNECHT, Präsident des HGer Aargau, zeigte sich froh, dass die schweizerische ZPO den Han-
delsgerichten genügend Spielraum lässt, um bewährte Vorgehensweisen beizubehalten. Am HGer 
Aargau findet nach vollständig abgeschlossenem Schriftenwechsel eine Instruktions- und Vermitt-
lungsverhandlung statt. Im Gegensatz zum HGer Bern nimmt an dieser Verhandlung nur eine Ge-
richtsdelegation teil, die aus dem Präsidenten und eventuell einem Handelsrichter besteht, wobei auch 
ein Gerichtsschreiber anwesend ist. In einem ersten protokollierten Teil werden die wichtigsten Be-
weismittel erhoben. Parteivorträge werden keine abgenommen. Bei grundsätzlicher Vergleichsbereit-
schaft der Parteien kommt es nach einer Pause zur Vergleichsverhandlung, in der die Gerichtsdelega-
tion den bereits bestehenden Urteilsentwurf dem Beweisergebnis anpasst und für die Parteien einen 
Vergleichsvorschlag ausarbeitet. Sofern ein Handelsrichter anwesend ist, wird regelmässig auch ein 
informelles Fachrichtervotum eingebaut. Kommt es zu keinem Vergleich, werden die Parteien zur 
Hauptverhandlung vor das HGer in Fünferbesetzung geladen. 
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KNECHT wies auf die Wichtigkeit von ausserrechtlichen Faktoren in der Vergleichsverhandlung hin, 
wie z. B. der Möglichkeit, das Gesicht zu wahren. Zur Veranschaulichung erzählte er dem Publikum 
von einem Fall, in dem die Beklagte aus dem Vergleichsvorschlag des Gerichts schliessen musste, 
dass sie mit einer Mängelrüge nur geringfügig durchdringen würde, worauf sie sich mit einer Zahlung 
an die Klägerin einverstanden erklärte und vereinbarte, die angeblich mangelhaften Gegenstände 
dem Hilfswerk von Pfarrer Sieber zu schenken. 

In der Diskussion im Anschluss an die letzte Vortragsreihe kristallisierten sich insbesondere der richti-
ge Zeitpunkt für die Vergleichsverhandlung und die Rolle des Fachrichtervotums am BPatGer als 
Themen heraus, die das Publikum beschäftigten.  

Prof. FELIX ADDOR führte aus, dass es zu einem späten Verfahrenszeitpunkt grundsätzlich schwieri-
ger sei, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. So hätten die Parteien bereits viel Geld in 
den Prozess investiert und sich wiederholt mit ihren Anwälten unterhalten, was tendenziell dazu führe, 
dass sie vom Bestehen ihres eigenen Anspruchs überzeugt sind. Vergleichsverhandlungen seien 
deshalb so früh als möglich durchzuführen, zumal sich dann das Novenproblem nicht stelle. KNECHT 
bemerkte dazu, dass am HGer Aargau der zweite Schriftenwechsel abgewartet werde, um eine um-
fassende Information der Fachrichter sicherzustellen und bei der Vergleichsverhandlung näher an der 
materiellen Wahrheit zu sein. In der von verschiedenen Teilnehmern fortgeführten Diskussion wurde 
im Allgemeinen anerkannt, dass die fast identische Vergleichsquote der verschiedenen Gerichte von 
zwei Dritteln zeige, dass betreffend den richtigen Zeitpunkt für eine Vergleichsverhandlung unter-
schiedliche Ansichten vertretbar sind. 

Zur Aussage von BRÄNDLE, dass mit dem «Fachrichtervotum» die Luft draussen sei, äusserte sich 
insbesondere HILTI kritisch. Folge man dieser Ansicht, so HILTI, stelle das Fachrichtervotum einen 
Urteilsentwurf dar und der Fachrichter werde faktisch zum Einzelrichter erhoben. HILTI appellierte an 
die Richter des BPatGer, ihre Verantwortung wahrzunehmen, sich selber kritisch und offen mit dem 
Streitfall auseinanderzusetzen und den Diskurs nicht zu scheuen. BRÄNDLE entgegnete, dass die 
Luft nach der informellen und vorläufigen Beurteilung des Fachrichters anlässlich der Instruktionsver-
handlung aus Sicht der Parteien deshalb draussen sei, da die Parteien grundsätzlich keine neuen 
Argumente mehr finden würden und es für sie absehbar werde, wie der Prozess ausgehen dürfte. Das 
formelle Fachrichtervotum werde hingegen erst nach abgeschlossenem Schriftenwechsel erstellt und 
könne von der vorläufigen fachrichterlichen Beurteilung insbesondere dann abweichen, wenn im zwei-
ten Schriftenwechsel neue Beweise vorgebracht würden. Der Diskurs werde nicht gescheut, da die 
anderen Richter nicht erfahren würden, was in der Instruktionsverhandlung gesagt wurde und einen 
Ehrgeiz entwickelten, das Votum ihres Kollegen nicht einfach abzusegnen. STIEGER erinnerte daran, 
dass der Einsatz von Fachrichtern und die Unabhängigkeit des Gerichts von Gutachten grundlegende 
Ideen des BPatGer darstellten. Die Parteirechte seien jedoch in Bezug auf das Fachrichtervotum stär-
ker limitiert als bei Gutachten, weshalb dem Kollegialgericht zentrale Bedeutung zukomme. In der 
Folge äusserten verschiedene Veranstaltungsbesucher ihren Eindruck, dass am BPatGer dem Fach-
richtervotum präjudizielle Bedeutung zukomme. Von speziellen Schulungen der Fachrichter, über 
einen veränderten Verfahrensablauf, bei dem die übrigen Richter das Fachrichtervotum erst nach 
einer eigenen vorläufigen Beurteilung des Falles lesen dürfen, bis hin zur gesetzlichen Vorsehung 
einer öffentlichen Urteilsberatung präsentierten die Teilnehmer verschiedene Vorschläge, wie dieser 
ihrer Meinung nach bestehenden Situation Abhilfe geschafft werden könnte. 

Die intensiv und konstruktiv geführte Diskussion zum Schluss der Veranstaltung machte deutlich, dass 
innerhalb der schweizerischen Immaterialgüterrechtsgemeinde ein starkes Bedürfnis nach regelmäs-
sigem Gedankenaustausch zwischen Richtern und Anwälten und zusätzlichem Input seitens Wissen-
schaft und Industrie besteht. 
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Synopsis zur Vergleichsverhandlung an den Handelsgerichten und am Bundespatentgericht
*
 

Vergleichs-Raster AG BE SG ZH PatGer 

Zeitpunkt in Mona-

ten (OV1) 

etwa 8–12 Monate 

nach Klageschrift 

Ansetzung unmit-

telbar nach Schrif-

tenwechsel auf den 

nächstmöglichen 

Termin 

Sehr unterschied-

lich: Frühestens:  

4 Monate 

Längstens:  

18 Monate 

Einladung (nur 

nach ZPO 124 III 

und nicht nach 

ZPO 226 wegen 

Noven-

Problematik) etwa 

sechs Monate nach 

Eingang Klage-

schrift 

Inhalt wie ZH, 

Termin wie BE 

Zeitpunkt nach 

Prozessstand (OV) 

Nach Abschluss  

2. SW2 Einladung 

zur Instruktions- 

und VV3 basierend 

auf einem ausge-

arbeiteten Ur-

teilsentwurf 

Nach Abschluss 

Schriftenwechsel 

(doppelt oder 

einfach) 

Grundsatz: 

nach dem 1. SW 

Ausnahme: wenn 

StN zur Klageant-

wort sinnvoll, dann 

nach dem 2. SW 

Nach dem ersten 

SW (dem Gericht 

liegen Klage und 

Antwort vor sowie 

die Beilagen) 

wie ZH 

… bei Widerklage 

oder 

Einrede fehlender 

Rechtsbeständig-

keit 

Vgl. oben Vgl. oben Wenn StN zur Wkl. 

sinnvoll, dann erst 

nach Wklantwort 

(i.d.R. ohne Replik; 

wenn auch Replik 

sinnvoll, dann erst 

nach Abschluss  

2. SW) 

Variabel; wenn die 

Wkl völlig neu ist, 

dann Frist WKA, 

sonst sofort Einla-

dung zur VV 

Wenn neuer Sach-

verhalt, dann WKA, 

sonst sofort Ver-

handlung 

Bei bestrittener 

Zuständigkeit 

Zurückhaltung 

betreffend Durch-

führung einer VV 

Im Ausnahmefall 

auch hier möglich, 

je nach Konstellati-

on vom Gericht in 

Eigenregie ange-

ordnet. 

Nur wenn eine 

telefonische Anfra-

ge ergibt, dass 

beide Parteien 

ausdrücklich die VV 

vor einem Zwi-

schenentscheid 

wünschen 

Eher Zurückhaltung 

betr. der Durchfüh-

rung einer VV 

 

Teilnehmer Gericht 1 BR4, bei Bedarf 

1–2 

HR5, 1 GS6,  

1 GS-Stv. 

1 BR, 2 HR, 1 GS Regel: Präs. /  

1 HR / 1 GS 

Ausnahme:  

1 GS und 1 HR, 

nach Absprache 

mit Parteien 

1 BR, 1 HR, 1 GS; 

bei Ablehnung des 

HR (vgl. BGer 

4A_217/2012) auch 

nur BR und GS 

Präs, 1–2 FaRi, 1 

GS 

                                            
*  Erstellt durch die Richter der Handelsgerichte und des Bundespatentgerichts. 
1  OV = Ordentliches Verfahren. 
2  SW = Schriftenwechsel. 
3  VV = Vergleichsverhandlung, Einigungsverhandlung (vgl. Vergleich / Einigung nach Art. 124 Abs. 3 ZPO). 
4  Berufsrichterin oder Berufsrichter. 
5  Handelsrichterin oder Handelsrichter. 
6  Gerichtsschreiberin oder Gerichtsschreiber. 
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Vergleichs-Raster AG BE SG ZH PatGer 

Teilnehmer Partei-

en 

vgl. BE Zeichnungsberech-

tigte Organe bzw. 

Prozessvollmach-

ten mit Vergleichs-

abschlussberechti-

gung 

Entscheidträger / 

Anwalt 

Verantwortliche 

Personen, d.h. voll 

zeichnungsberech-

tigte Organe der 

Unternehmen; mit 

falschen Leuten am 

runden Tisch sind 

VV nicht möglich 

vergleichsab-

schlussberechtigt 

und über den 

Sachverhalt orien-

tiert 

OV / SV7 Grundsätzlich im 

OV, ausnahmswei-

se auch im SV 

Grundsätzlich nur 

OV 

Regel: nur im 

OV / im SV allen-

falls nach telef. 

Anfrage bei den 

Anwälten 

Nur im OV auch im SV mög-

lich 

(dort nach Ab-

schluss Schriften-

wechsel bzw. in der 

Verhandlung mit 

Rep/Dup) 

Kostenverteilung Nach Möglichkeit 

Wettschlagen und 

Halbieren 

Je nach Ver-

gleichsausgang 

Grundsatz: Halbie-

ren und Wettschla-

gen 

Grds. Halbierung 

Gerichtskosten und 

Wettschlagen 

Parteikosten 

tendenziell je ½, 

Verzicht PE 

Erfolgsquote 

OV / SV 

etwa 65% OV: grösser 2/3 im 

ersten Termin 

Weit über 70% im 

OV; Im SV: keine 

Zahlen 

etwa 60–70% im 

OV 

(nach sechs Mona-

ten nach Eingang 

Klage)/SV keine 

Zahlen 

Ziel: 50% im OV, 

SV 

deutlich mehr  

(bis jetzt erreicht) 

Sprache Deutsch Deutsch, eventuell 

mit Übersetzung 

Deutsch, da noch 

nie alle Parteien mit 

anderer Sprache 

einverstanden 

waren 

Deutsche Amts-

sprache; Schlich-

tung bzw. 

VV auch in Eng-

lisch 

Verfahrenssprache; 

Parteien können 

alle 

Amtssprachen 

verwenden + Eng-

lisch 

Gutachten bzw. 

Fachrichtervotum 

Informelles Fach-

richtervotum als 

wesentlicher Er-

folgsgarant für das 

Zustandekommen 

eines Vergleichs, 

vgl. ZH 

Vgl. ZH; die Ver-

zah- 

nung von Fach- 

und Rechtswissen, 

welche durch 

entsprechende 

Vorbereitung relativ 

spontan und ver-

lässlich abrufbar 

sind, garantiert 

zahlreiche Erfolge; 

das System HGer 

stimmt! 

Informelles Fach-

richtervotum abso-

lut entscheidend für 

den Erfolg; Gutach-

ten nie anlässlich 

einer VV, allenfalls 

im Vorfeld 

Informelle Fach-

richter-Voten sind 

unverzichtbar und 

entscheidend. Dies 

generiert am HGer 

die enorme Quote 

von raschen Streit-

beilegungen zwi-

schen Unterneh-

men. Es ist die 

Kombination von 

Fachwissen und 

Rechtswissen der 

Delegation 

Informelles FaRiVo 

(nach Abschluss 

Schriftenwechsel 

formelles FaRiVo) 

                                            
7  SV = Summarverfahren. 
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Vergleichs-Raster AG BE SG ZH PatGer 

Protokoll VV Vorausgehende 

Instruktionsver-

handlung wird 

protokolliert (Partei- 

und Zeugenbefra-

gung); anschlies-

sende VV informell, 

ohne Protokoll 

Formalien, im 

Übrigen nur: «Es 

werden Vergleichs-

verhandlungen 

geführt» 

Nur Formalien 

(anwesende Per-

sonen, Ort, Datum), 

allenfalls verbindli-

che Zusagen des 

Gerichts über 

Gerichtskosten für 

den Fall einer 

Einigung; da keine 

Parteieinvernah-

men durchgeführt 

werden, werden 

sicher keine Voten 

protokolliert 

Nur Formalien 

protokolliert (er-

schienene 

Personen, Zeich-

nungsberechti-

gung); sonst alles 

ausser Protokoll mit 

dem «gentleman‘s 

agreement», dass 

die VV für alle 

Seiten (Gericht und 

Parteien) unpräju-

diziell sind 

Formalien plus 

Substantiierungs-

hinweise. 

Rest ausser Prot., 

mit strengstem 

Verbot für Gericht 

und Parteien, 

später darauf 

Bezug zu nehmen 

Umgebung Gerichtssaal, evtl. 

vorgängiger Au-

genschein 

Gerichtssaal Quadratischer 

Tisch im Büro des 

Präsidenten 

Runder Tisch; 

Gerichtsdelegation, 

Parteien und An-

wälte nicht durch 

Schranken getrennt 

Runder Tisch wie 

ZH (wenn auch in 

einem Gerichts-

saal) 

Abweichende 

Meinungen 

Zwischen Instrukti-

onsverhandlung 

und VV etwa 1 Std. 

Besprechung inkl. 

Erarbeitung eines 

Vergleichsvor-

schlages, grds. 

Vertretung einer 

einheitlichen Mei-

nung, aber auch 

Aufzeigen von 

Risiken 

Offene Deklaration, 

wenn von Bestand. 

Treffen 20’ vor 

Verhandlung in 

jedem Fall, bei 

Bedarf sep. Treffen 

BR/HR an vorgän-

gigem(n) Ter-

min(en) 

0,5–1 Std. Vorbe-

sprechung: Meist 

ergibt sich eine 

einheitliche Mei-

nung; abweichende 

Meinungen mög-

lich, zur Illustration 

des Prozessrisikos 

mithin auch hilf-

reich 

Möglich; nach 

Vorbesprechung 

Gerichtsdelegation 

30’ vor VV Aus-

tausch der vorläufi-

gen Beurteilung der 

Sach- und Rechts-

fragen; BR, HR und 

GS müssen nicht 

gleicher Meinung 

sein 

Kein Problem 

(wenn 

nach Vorgespräch 

Differenzen blei-

ben) 

Geheimhaltung Strikt Strikt Strikt Strikt Was Vergleichsge-

spräche betrifft: 

strikt 

Anzahl BR und HR 

am HGer 

2 BR / 4 ER / 12 HR 2 / 67; HR ad casu 

durch Vorsitzenden 

ausgewählt 

1 Präsident8, 9 

1,5 GS10 

25 HR 

7 BR und 70 HR in 

10 Kammern, die 

alle wesentlichen 

Bereiche der Wirt-

schaft abdecken 

mit Bezug auf das 

fachkundige 

Sachwissen 

– 

                                            
8  Zwei Vizepräsidenten mit den folgenden Aufgaben: Kantonsrichter in der Hauptverhandlung (5er-Besetzung, bestehend aus 

einem Präsidenten, einem Kantonsrichter und drei Handelsrichtern), Stellvertretungen (Ferienvertretungen) des Präsiden-
ten, Übernahme  von Fällen, wenn der Präsident im Ausstand ist. 

9   Einzelfallweise Beizug von Ersatzrichtern als Referenten. 
10  Zur Entlastung – befristet auf 1 Jahr – bald 0,5 GS mehr. 
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Vergleichs-Raster AG BE SG ZH PatGer 

Besonderheiten bei 

IP-Prozess 

Keine Zumeist aufwendi-

gere rechtliche 

Vorbereitungen 

1. Überproportiona-

ler Beizug von HR 

mit jur. (Zusatz)-

Ausbildung 

2. Vergleichsver-

handlung eher 

rascher als in 

anderen Verfahren 

3. Vergleichsver-

handlungen im SV 

(vors. Massnah-

men) sinnvoller als 

in anderen Verfah-

ren 

am HGer Zürich 

keine 

– 

Bemerkungen Hohe Glaubwürdig-

keit der HR bei den 

Parteien mit ent-

sprechend erhöh-

ten Vergleichsaus- 

sichten; bei Schei-

tern des Vergleichs 

Besprechung des 

weiteren Vorge-

hens mit HR, u.U. 

schriftliche Beant-

wortung von Sach-

fragen durch HR 

Vgl. ZH; allgemein 

hohes Ansehen der 

HR bei den Partei-

en direkt 

1. Zum Zeitpunkt: 

oft findet die VV 

wegen der Termi-

numfrage sehr spät 

statt, Fristerstre-

ckungen verzögern 

das Ganze auch. 

 

2. Keine VV gegen 

den Willen der 

Parteien. Lehnt 

eine Seite ab, gibt 

es keine VV. Zur 

Bedeutung der HR: 

Eindruck gleich wie 

HGer Zürich 

Ohne Fachrichter 

am HGer wäre es 

unmöglich, eine 

derart hohe Quote 

von Streitbeilegun-

gen zu erreichen. 

Die HR an den 

HGer bewirken 

damit eine erhebli-

che Entlastung der 

Zivilgerichtsbarkeit 

auf allen Stufen 

des Kantons und 

des BGer 
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